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2) ehrbu des katholiſchen Kirchenrechts. Von Dr Johannes Bapt
Sägmüller, Profeſſor der Theologie der Univerſität Tübingen.
Dritte, vermehrte und verbeſſerte Auflage. Zwei Bände. 2  9u 80 Frei⸗
burg und Wien 1914, Herderſche Verlagshandlung. M 4.—, geb mn
Leinwand M

Qn Einleitung. Kirche und Kirchenpolitik. Quellen des
Kirchenrechts. Verfaſſung der Kirche. (XIV U. 508)

II (Schluß⸗ Qn Verwaltung der Kirche. H  20)
Die dritte Auflage des bekannten und nrit Recht hochgeſchätzten

von Sägmüller iſt gegenüber der zweiten 00  ahre Um etwa
100 Seiten gewachſen. Der Handli  El halber iſt das Werk Nun uin zwei
Bände zerlegt. Der Zeitpunkt des Erſcheinen iſt ern außerordentlich glück

gerade 3zUm Abſchluß der eingreifenden Re tus' 34.60. die mit
Ausnahme der allerletzten Erläſſe noch voll berückſichtigt werden konnten,
und eben vor „Torſchluß“, wie Diu nunmehr beſtimmt offen
dürfen der Neue COodex juris Canoniei zuſtande bunmt. Dann wird 8
müllers exakte wiſſenſchaftliche Zuſammenfaſſung des ganzen „alten Rechtes“
neben dem größeren, vor dem Tode des erfaſſer noch glücklich vollendeten
CTte von Wernz dauernden Wert be alten

Die en Vorzüge des ehrbuches von Sägmüller rauchen hier nicht
mehr hervorgehoben 3 werden. Daß u e5 mit keinem gewöhnlichen Im
pendium 3 tun haben, bekunden allein chon die reichhaltigen, ſorgfältig
auf den neueſten Stand ergänzten Literaturangaben und die genauen Uellen
verweiſungen aſt jedem ehrſatz des Textes.

Einige Bemerkungen ſeien geſtattet. andelt über das „Prin—
zipielle Verhältnis von Staat und Kirche“ Hier vertritt Sägmüller be
anntli die vermittelnde Anſicht von ener „Potestas directiva der Kirche;
eine Theorie, die ſich allerdings, wie Sägmüller ſie darlegt, ſa kaum
viel von der Le der ernſten Vertreter der „Potestas indirecta“ unter
cheidet egen Bellarmins Theorie emerkt Sägmüller (I., 47) ſie ſei *  Eute
wenigſtens praktiſch nicht mehr dur  ührbar, bgleich ſie prinzipiell einfach

Ur ſich hat“ (in der zweiten Auflage hie eS noch etwas vorſichhin ſoviel ſie prinzipiell für ſich Aber für die Beſtimmungüiger 7*

des prinzipiellen Verhältniſ CS von Staat und 1 iſt S doch belang
los, ob der moderne Staat eute den Re

anſpruch der 1⁰⁷ gelten dß
oder nicht! Wieviele ihrer Rechte ann die 1 dem modernen Staate
gegenüber praktiſch nicht Urchſetzen iſt darum prinzipiell

geändert? Im Zitate der PI. des iſt übrigens gerade
das wichtige Wort „temporalem“ ausgelaſſen In der von dieſer prinzipiellen
Frage weſentlich abhängigen Behandlung der Konkordatstheorien ſtellt dann
Sägmüller trotz jenes Zugeſtändniſſes gur Widerleg der Privilegien—
theorie wieder (1 126) den allgemeinen und in dieſer Allgemeinhei ver
fänglichen Satz hin „Demgegenüber iſt die Koordination Staat und
1 eſtzuhalten

70 und bezieht ihn auch auf die 168 mixtae, wo doch um
Streitfalle icher das re der 1 vor dem des Staates geht
Koordination iſt ſtreng genommen nuL möglich bei Faktoren, die derſelben
Ordnung angehören. an wird, man die Zeitliche überragende
Bedeutung der übernatürlichen Heilsordnung fe  0  V aAn der poteéstas In-

die modernen Staaten 3zurdirecta der Kirche nicht vorbeikommen. Wie
＋ tellen, ſt dann lur enne Tatfrage. Die Kriterien 3zuLl Würdigung
dieſer tatſächlichen Beziehungen zwiſchen der ＋ und den modernen
Staaten ind un jenen Prinzipien gegeben. Er hätten die 88 und
Unter das Kapitel „Kirche und Staat“ eingereiht und auch die anderen
modernen Theorien der Staatsrechtslehrer über dieſen Gegenſtand vgl

Huſſarek, rundri des Staatskirchenrechtes?, zuſammenfaſſend
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gewürdigt werden ſollen. I., 456 bare CL den Rechtshandlungen,
bei denen der Biſchof an den Konſens des Kapitels gebunden iſt, auch die
Erhennung der parochi Consultores Im Falle, daß die Diözeſanſynode länger
als Unf X

◻

Jahre unterbleibt, anzuführen. Daß der Biſchof den Q des Kapitels
bei „Ein und 8

ſetzung kirchlicher Würdenträger und Benefiziaten“ hören
müſſe, iſt in dieſer Allgemeinheit unzutreffen Das tridentiniſche eſeé
Üüber den Pfarrkonkurs Uun. das Dekret „Maxima Cura“ enthalten nichts
davon. ., 186—187 Die Aeußerung über die Ausſichten der Kodifikation
0e5s kirchlichen Rechtes iſt doch 3 peſſimiſtiſch I.. 189 vermiſſe ich
die ffiziöſe Sammlung „Collectanea 1 ISUINI Secretariae —  PI-
III et Regularium“ von Bizzarri, Rom 1885 II, 85 Die Dar
legungen über aterie und S  Form des Eheſakramentes befriedigen nicht Die
„Erklärung des Ehekonſenſes durch Worte ＋ CEL Zeichen“ ſoll die Form des
Sakramentes, die „wechſelſeitige Hingabe in 1Ee heliche Lebensgemeinſchaft“
die materia Proxima ſein. Unter dieſer „Hingabe“ fönnte doch wieder

a die Materie der Sakramente eine sensibihis ſein muß die in
Der Konſenserklärung ſinnfällig gewordene Hingabe verſtanden werden, und
ann Urden Qterie und Form des Eheſakramentes real denti ſein.
Ueber dieſe Schwierigkeit kommt mMan Nur hinaus, wvenn den Ehekon
U der nach Thomas das „Sàcramentum tantum“ darſtellt, in ſeine zweiWeſenselemente Uflöſt die beiderſeitige kontraktliche Hingabe des jus, inV O0rdine ad generationem prolis und die beiderſeitige Annahme dieſes
Angebotes; Hingabe und Annahme tehen zueinander wie Materie und Form
un. bilden miteinander den Vertrag, der Ugleich wirkſames Zeichen der
Hnade, Sakrament iſt II 103, Anm. Ein Vorrecht des Brautpfarrers
ur Zeugenſchaft beim Sponſal iſt Im Dekrete „Ne témere“ nicht begründetmit der Entſcheidung der 2 März 1908 a0 VII IMI C
—  Lu II.. 140, Anm. Daß das „legale Domizil“ auch im kanoniſchenRechte ſeine Bedeutung behält, eweiſt B die Entſcheidung der Rota
n Ravennaten. 1II., D 483 88.

Im Iblicke arauf, daß das Werk zu meiſt von Hörern der Theologiedenützt wird, are EeS wünſchenswert, daß die ehr ausgiebig zitierten Werke

gemacht würden.
lichtkatholiſcher Autoren durch enn Unterſcheidungszeichen als ſolche enntli

ainz Prof. —Dr Wé Groſam.
3 Moraltheologie. Von Ir Franz QAm 0  er 11 Ban

Siebte, vermehrte und verbeſſerte 2  —  Auflage beſorgt von
Dr Kar 4  V Regens Prieſterſeminar Würzburg.

585) Paderborn 1914, Ferd. Schöningh. 5.80
„Der Herausgeber dieſer neueſten (um zwei Seiten vermehrten) Auflage hat ſich darauf beſchränkt, die neueſten, der Reformtätigkeit Piu  Eentſtammenden Dekrete an ihrer Stelle einzufügen und da und dort ver

eſſernde Hand anzulegen; Im übrigen aber hat —* das —  — mn ſeiner —
prünglichen belaſſen“ brwor Demgemäß verweiſt auch Rezenſentauf ein anerkennendes Urteil, das EL In dieſer Zeitſchrift ereits bei Be
prechung der Auflage 172— 848) abgegeben hat; die Q. Q.
gemachten Berichtigungen erſcheinen vollinhaltlich berückſichtigt Das
Dekret * debita“ vom 11 Mai 1904 133) ſpricht 0on einem tempusUtile (ſta modicum) 0 obligationes missarum implendas. 194 Die
genaue Abſolutionsformel Iun dringender Gefahr lautet Ego VOS absolvo

Omnibus censuris 61 peccatis gl S. 195) er 202 II. 135
oder S 2  18 II. 148 ſollte eingeſchaltet werden die Erklärung der Poeni
tbentlaria vom März 1912, daß mobiliſierte bldaten denen gleichzu—halten ſind, die ſich in Todesgefahr efindE und da ELl quovis O0DbV:IiO
Sacerdote abſolviert werden können vgl. 1e Zeitſchrift 1912 6² 484)

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1915 12


